
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2008/3/5 B4/08
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.2008

Index

41 Innere Angelegenheiten

41/02 Staatsbürgerschaft, Paß- und Melderecht, Fremdenrecht

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Instanzenzugserschöpfung

FremdenpolizeiG 2005 §76 Abs7, §82

Leitsatz

Zurückweisung einer Beschwerde gegen die Anordnung der Schubhaftdurch eine Bundespolizeidirektion mangels

Instanzenzugserschöpfunginfolge Anrufbarkeit des Unabhängigen Verwaltungssenates
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